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Totalrevision 
des Gesetzes über das Kantons- und das Gemeindebürger-
recht (Kantonales Bürgerrechtsgesetz, kBüG; NG 121.1) 
 

Fragebogen 
 

Dieses Formular kann auch elektronisch ausgefüllt werden. Es ist zusammen mit den zuge-
hörigen Unterlagen unter www.nw.ch → Vernehmlassungen abrufbar. 
 
Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie sich bei Ihrer Stellungnahme an der Struktur dieses For-
mulars orientieren. Sie erleichtern damit die Auswertung der Vernehmlassung. 

 
 
Organisation: CVP Nidwalden 
 
 
Vorname, Name: Therese Rotzer-Mathyer 
 
 
Adresse, Ort: Postfach, 6371 Stans 
 
 
Telefon-Nr. für Rückfragen: 041 624 66 44 oder 079 710 67 07 
 
 
 

1. Erteilung des Kantonsbürgerrechts an volljährige Ausländerinnen und Ausländer 

(Zuständigkeit, Art. 13 Ziff. 3 revkBüG) 

Welche kantonale Instanz soll inskünftig über die Erteilung des Kantonsbürger-
rechts an volljährige Ausländerinnen und Ausländer und ihre in das Gesuch mit-
einbezogenen Kinder entscheiden? 
 

 ■ Landrat (bisher) □ Regierungsrat (neu) 
 
 

 Bemerkungen: 
Die CVP Nidwalden will an der bewährten Praxis, dass der Landrat das Kantonsbür-
gerrecht an volljährige Ausländerinnen und Ausländer, festhalten. Bei der Erteilung des 
Kantonsbürgerrechts handelt es sich um einen wichtigen und nicht alltäglichen Staats-
akt. Diesem Umstand soll Rechnung getragen werden, indem der Landrat als Vertreter 
des Volkes über die Einbürgerungen entscheidet. Einbürgerungen sollen nicht zu ei-
nem blossen Verwaltungsakt verkommen. 
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2. Erteilung des Gemeindebürgerrechts an volljährige Ausländerinnen und 

Ausländer (Zuständigkeit, Art. 12 Ziff. 3 revkBüG) 

Welche kommunale Instanz soll inskünftig über die Erteilung des Gemeindebür-
gerrechts an volljährige Ausländerinnen und Ausländer und ihre in das Gesuch 
miteinbezogenen Kinder entscheiden? 
 

 ■ Gemeindeversammlung (bisher) □ Gemeindeversammlung, mit der 
Möglichkeit, die Zuständigkeit in 
der Gemeindeordnung an den 
Gemeinderat oder eine (Einbür-
gerungs-)Kommission zu dele-
gieren (neu) 

 
 
 Bemerkungen: 

Aus Sicht der CVP Nidwalden soll weiterhin zwingend die Gemeindeversammlung über 
die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an volljährige Ausländerinnen und Ausländer 
entscheiden. Dies erhöht die Legitimation einer Einbürgerung sowie deren Akzeptanz 
in der Bevölkerung. 
 
 

3. Kantonale und kommunale Mindestaufenthaltsdauer 

(bundesrechtliche Mindestaufenthaltsdauer nach Art. 18 Abs. 1 revBüG im Kan-
ton und in den Gemeinden von 2 – 5 Jahren; Art. 6 Abs. 1 Ziff. 2 revkBüG) 

3.1 Erachten Sie eine Mindestaufenthaltsdauer von 5 Jahren im Kanton als 
 angemessen? 

 
 ■ Ja □ Nein 
 
 

3.2 Wenn nein, welche Mindestaufenthaltsdauer erachten Sie im Kanton als 
angemessen? 

 
 □ 4 Jahre □ 3 Jahre □ 2 Jahre 
 
 

3.3 Erachten Sie eine Mindestaufenthaltsdauer von 5 Jahren in der Gemeinde 
als angemessen? 

 
 ■ Ja □ Nein 
 
 
 

3.4 Wenn nein, welche Mindestaufenthaltsdauer erachten Sie in der Gemeinde 
als angemessen? 

 
 □ 4 Jahre □ 3 Jahre □ 2 Jahre 
 
 
 Bemerkungen: 

Wer sich einbürgern lassen will, soll mit der hiesigen Kultur vertraut sein und einen Bei-
trag zur Gesellschaft leisten. Dies setzt jedoch voraus, dass die Person während eini-
gen Jahren in der Gemeinde gelebt hat. 

 
 



Revision Bürgerrechtsgesetzgebung Stans, 16. November 2016 
 

Fragebogen 3 / 4 
 

4. Integrationsvoraussetzungen / Sprache 

(Art. 7 Abs. 1 Ziff. 2 lit. c und d revkBüG sowie § 3 und § 4 Ziff. 1-3 revkBüV) 

In welcher Sprache haben einbürgerungswillige Personen im Kanton Nidwalden 
ihren Sprachnachweis zu erbringen 

 
 ■ in deutscher Sprache (bisher) □ in einer Landessprache inkl. deutsch 

(neu)* 
 
(* vgl. dazu die Ausführungen im Bericht unter Ziff. 3.1 und 3.3.1) 
 
 
 Bemerkungen: 
Wer im Kanton Nidwalden wohnhaft ist und sich hier erfolgreich integrieren will, der ist 
zwangsläufig auf Deutschkenntnisse angewiesen. Beherrscht eine einbürgerungswillige Per-
son kein Deutsch, so kann sie auch nicht am hiesigen Gesellschaftsleben teilhaben. Demzu-
folge ist für uns unabdingbar, dass der Sprachnachweis weiterhin in deutscher Sprache zu 
erbringen ist. Ferner sollen jene Personen, die sich einbürgern lassen wollen, für die schwei-
zerische Staatsbürgerschaft einen gewissen Aufwand auf sich nehmen müssen. 
 
 

5. Integrationsvoraussetzungen / Sprachniveau 

(§ 3 Abs. 2 und 3 revkBüV) 

5.1 Welches Referenzniveau gemäss GER für Sprechen, Sprachverständnis 
und Lesen haben einbürgerungswillige Personen hinsichtlich Landes-
sprache zu erfüllen? 

 
 □ Referenzniveau B1 ■ Referenzniveau B2 (neu) 
 
 

5.2 Welches Referenzniveau gemäss GER für Schreiben haben einbürge-
rungswillige Personen hinsichtlich Landessprache zu erfüllen? 

 
 □ Referenzniveau A1 ■ Referenzniveau B1 (neu) 
 
 Bemerkungen: 
Das Beherrschen der ortsüblichen Landessprache ist für eine erfolgreiche Integration zentral. 
Entsprechend sind nach Ansicht der CVP Nidwalden die sprachlichen Anforderungen eher 
hoch anzusetzen. Allerdings erachten wir das Referenzniveau B2 nicht als sonderlich her-
ausfordernd. So entspricht beispielsweise das First Certificate in English (FCE) dem Refe-
renzniveau B2. Die Schülerinnen und Schüler des Kollegiums Stans absolvieren den Dip-
lomkurs Certificate in Advanced English (CAE) und erreichen in der englischen Sprache 
sogar das Niveau C1. Daher erscheint es uns mehr als angebracht, von Personen, die seit 
mehreren Jahren in Nidwalden wohnhaft sind, für die deutsche Sprache das Referenzniveau 
B2 vorauszusetzen. 
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Datum ____________________ Unterschrift ______________________ 
 
 
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme bis spätestens Freitag, 24. Februar 2017an: 
 
Staatskanzlei Nidwalden 
Dorfplatz 2 
Postfach 1246 
6371 Stans 
 
oder elektronisch an 
 
staatskanzlei@nw.ch 

mailto:staatskanzlei@nw.ch

